
  

 

Klausel zur Umsetzung des Russland-Sanktionspakets 

 

1.1 Der Auftragnehmer erklärt ausdrücklich, dass er bzw. die Mitglieder seiner 

Arbeitsgemeinschaft bzw. Bietergemeinschaft nicht zu einer der nachfolgend 

aufgeführten Personen, Organisationen oder Einrichtungen zählt: 

 

a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen; 

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % 

unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a) genannten Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen gehalten werden; 

c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen 

oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a) oder b) genannten Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen handeln. 

 

1.2 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich und unaufgefordert zu 

informieren, wenn sich an der Richtigkeit der in § 1.1 abgegebenen Erklärung nachträglich 

etwas ändert oder wenn er nachträglich Kenntnis von der Unrichtigkeit der in § 1.1 

abgegebenen Erklärung Kenntnis erlangt. 

 

1.3 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Personen, Organisationen und Einrichtungen, die 

unter § 1.1 Buchst a), b) oder c) fallen, nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 

Auftraggebers als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder in sonstiger Weise am Auftrag 

zu beteiligen. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Erteilung einer Zustimmung 

des Auftraggebers. Auch bei erteilter Zustimmung dürfen Personen, Organisationen und 

Einrichtungen, die unter § 1.1 Buchst a), b) oder c) fallen, nicht zu mehr als 10 % des 

Auftragswerts am Auftrag beteiligt werden; hierbei ist die Summe aller derartigen 

Beteiligungen ausschlaggebend, sofern mehrere Personen, Organisationen und 

Einrichtungen, die unter § 1.1 Buchst a), b) oder c) fallen, am Auftrag beteiligt werden. 

 

1.4 Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund 

berechtigt, wenn sich die Erklärung des Auftragnehmers nach § 1.1 als unzutreffend 

erweist oder nachträglich (z. B. durch eine Anteilsveräußerung) unrichtig wird. Verstößt 

der Auftragnehmer gegen seine Verpflichtungen nach § 1.3, ist der Auftraggeber zur 

fristlosen Kündigung dieses Vertrages berechtigt, wenn er den Auftragnehmer schriftlich 

wegen des Verstoßes abgemahnt hat und der Auftragnehmer nicht innerhalb von fünf 

Arbeitstagen nachweist, dass die gegen § 1.1 verstoßende Leistungsbeziehung 

(Unterauftrag, Lieferauftrag oder sonstige Beteiligung am Auftrag) beendet hat.  

 


